
Thurgau
Jagdrevierpacht-Bewerbung

für die Pachtperiode 2026 - 2033

Die nachgenannten Personen bewerben sich um die Pacht zu den unten aufgeführten Bedingungen für das

folgende Jagdrevier für die Pachtperiode 2026-2033:

Verpachtende Gemeinde:

Jagdrevier:

Bejagbare Feldfläche:

Jährlicher Pachtzins: Fr.

ha Bejagbare Waldfläche:

Zulässige Pächterzahl:

ha

Bewerber:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, E-Mail, Tel.-Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Bewerbung Jagdrevierpacht 2026 - 2033



Die Bewerber bestätigen mit ihrer Unterschrift,

• dass sie zur Ausübung der Jagd im Kanton Thurgau berechtigt sind.

• dass gegen sie keine Ausschlussgmnde nach § 15 Jagdgesetz vorliegen.

• dass sie als Pachtbewerber ausscheiden, sobald ihre neue Mitpächterschaft bei zwei ändern thur-

gauischen Revieren feststeht.

• dass die mit (1) bezeichneten Personen seit dem 1 . Januar 2024 ununterbrochen Pächter dieses

Jagdreviers sind (§ 11 Abs. 2 Jagdgesetz).

• dass die mit (2) bezeichneten Personen während mindestens drei Pachtperioden als Pächter eines

thurgauischen Jagdreviers eingetragen waren (§ 11 Abs. 2 Jagdgesetz); die entsprechenden Aus-

weise sind beigelegt.

Der nachstehend genannte Bevollmächtigte ist berechtigt, im Namen aller Unterzeichner sämtliche Geschäf-

te bis und mitAbschluss des Pachtvertrages zu führen:

Unterschriften:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ort: _ Datum:

Das Bewerbungsfomnular ist zusammen mit Kopien der Treffsicherheitsnachweise aller Bewerber (nicht älter

als 1.Oktober 2024), bis zum 15. August 2025 dem Gemeinderat der verpachtenden Gemeinde einzu-

reichen!


